
Gemeinde Motz

Kirchplatz3
6423 Motz

Abfallgebührenverordnung der Gemeinde Motz 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Motz hat mit Beschluss vom 28.11.2019 aufgrund
des §17 Abs. 3 Z4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017-FAG 2017, BGBI. I Nr.
116/2016, zuletzt geändert durch BGBI. l Nr. 106/2018, und des §1 des Tiroler
Abfallgebührengesetzes, LGBI. Nr. 36/1991 folgend erlassen:

§1
Arten der Gebühren

Die Gemeinde Motz hebt zur Deckung des Aufwandes, der ihr durch die Entsorgung
und die Abfallberatung entsteht, Abfallgebühren in Form einer Grundgebühr und
einer weiteren Gebühr ein.

Entstehung der Gebührenpflicht

1) Der Gebührenanspruch auf die Grundgebühr entsteht mit der Bereitstellung
von Einrichtungen und Anlagen zur Entsorgung von Abfällen sowie
Abfallberatung.

2) Der Gebührenanspruch auf die weitere Gebühr entsteht mit der Übergabe der
Abfälle an die zu deren Abholung oder Sammlung bestimmten Einrichtung
bzw. Anlagen.

§3
Grundgebühr und weitere Gebühr

Die Grundgebühr beinhaltet insbesondere die Aufwendungen zur Deckung der Kosten
für die

Wertstoffentsorgung
Errichtung und Instandhaltung von Wertstoffsammelplätzen und des
Recyclinghofes
Problemstoffsammlung
Entsorgung Gras-, Baum- und Strauchschnitt, Gartenabfall und dergleichen
Verwaltungsaufwend ungen



Transportkosten
Abfallberatung
Beitragsleistungen an Abfallverbände und ähnliche Einrichtungen

Für die Grundgebühr gelten folgende Bemessungsgrundlagen und Gebührensätze:
(Restmüll, Recycling (Wertstoffe) inklusive Gras,- Baum- und Strauchschnitt,
Gartenabfall und Biomüll)

1. Müllabfuhraebühren nach der Müllabfuhrordnung und dem GR-Beschluss vom
23.11.2019.

a.) Grundgebühr - Haushalte
1 Personen Haushalt

2 Personen Haushalt

3 Personen Haushalt

4 Personen Haushalt

5 Personen Haushalt und mehr

plus 2 Entleerungen pro Jahr und Person =

(2 Entleerungen ä 120 Liter)

€ 48,00

€ 69,00

€ 91,00

€ 112,00

€ 134,00

€ 10,00

Grundgebühr für Objekte wie Wochenendhäuser, Nebenwohnsitze,

Freizeitwohnsitze (Systemerhaltung und Infrastruktur) € 66,00

plus 2 Entleerungen pro Jahr (2 Entleerungen ä 120 Liter) € 10,00

Grundgebühr für unbewohnte Häuser € 41,00

b.) Grundgebühr - Gewerbebetriebe
a.) Handelsgewerbe € 100,00

b.) Industrie- und Dienstleistungsgewerbe € 100,00

c.) Gastgewerbebetriebe, Imbissstuben, Büffets € 100,00

d.) Schulen und Kindergärten €100,00

e.) Freiberuflich Tätige € 70,00

a - e: plus 2 Entleerungen pro Jahr und Angestellte, die nicht in Motz wohnhaft sind

(2 Entleerungen ä 120 Liter) € 10,00

ausgenommen von der Grundgebühr ist das Gewerbe der „Personenbetreuung"

c.) Weitere Gebühren
Pro Entleerungen 120 Liter € 5,00



Pro Entleerungen 240 Liter

Pro Entleerungen 800 Liter

Transponder (Müllchip) für 120 It. Container - einmalig

Transponder (Müllchip) für 240 It. Container - einmalig

Transponder (Müllchip) für 800 It. Container - einmalig

3-Liter Öli-Behälter - einmalig

€ 10,00

€ 33,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 2,00

Für Sperrmüll und sperrigen Haushaltsschrott im Rahmen des Abholdienstes

Traktor Steyr Kompakt 4075 72PS/pro Stunde

Traktor Steyr 9094 98PS/pro Stunde

Frontlader pro Stunde

Hänger pro Stunde

Arbeiter pro Stunde

Entsorgung Autoreifen ohne Felge je Kilogramm

Entsorgung Autoreifen mit Felge je Kilogramm

€

€

€

€

€

€

€

26,00

36,00

12,00

06,00

25,00

0,15

0,20

Kauf eines 120, 240 oder 800 Liter Containers zu den jeweiligen Tagessätzen

(

d.) Biomüllgrundgebühr (pro Jahr)
Diese Gebühr gilt für alle Haushalte zur Deckung des Aufwandes der

Entsorgung von Gras,- Baum- und Strauchschnitt, Gartenabfall und dergleichen.

Haushalt privat € 20,00

e.) Bio-Müllgebühr diese Gebühr gilt nur für Haushalte oder Betriebe, welche
nachweislich keine Eigenkompostierung betreiben bzw. eine Biotonne
beanspruchen.

1 Personen Haushalt

2 Personen Haushalt

3 Personen Haushalt

4 Personen Haushalt und mehr

€

€

€

€

35,00

43,00

50,00

57,00

f.) Bio-Müllgebühr-Gewerbe

120 Liter Container pro Liter

240 Liter Container pro Liter

€

€

0,10

0,10



g.) Sperrmüll

Entsorgung von Sperrmüll /pro kg € 0,26

h.) Holz

Entsorgung von Holz/pro kg € 0,16

i.) Biomüll Papiersäcke
Pro Stück 120L € 1,50

(

Gebührenschuldner, gesetzliches Pfandrecht

1) Schuldner der Abfallgebühren sind die Eigentümer der Grundstücke, für die
Einrichtungen und Anlagen zur Entsorgung von Abfällen und die
Abfallberatung bereitgestellt werden.

2) Steht ein Bauwerk auf fremden Grund und Boden, so ist der Eigentümer des
Bauwerks, im Falle eines Baurechtes der Inhaber des Baurechtes, Schuldner
der Abfallgebühren.

3) Für die Abfallgebühren samt Nebengebühren haftet auf dem Grundstück
(Bauwerk, Baurecht) ein gesetzliches Pfandrecht.

4) Werden Sperrmüll oder sonstige Abfälle bei zu deren Sammlung bestimmten
Einrichtungen bzw. Anlagen abgegeben, ist Gebührenschutdner der
Ubergeber, soweit dieser Gemeindebewohner im Einzugsgebiet der
Gemeinde Motz wohnt.

Entrichtung der Gebühren

Die Grundgebühr ist von der Gemeinde Motz vierteljährlich im Vorhinein
vorzuschreiben.

Die weiteren Gebühren werden von der Gemeinde Motz vierteljährlich im Nachhinein
vorgeschrieben. Als Grundlage für die Vorschreibung werden die von der
Entsorgungsfirma erfassten Entleerungen herangezogen. Die Erfassung erfolgt über
die in den Containern eingebauten Mikrochips, welche bei der Entleerung durch die
Entsorgerfirma elektronisch festgehalten werden.

Umsatzsteuer

In den festgesetzten Gebühren ist die jeweils geltende Umsatzsteuer (derzeit 10%
USt.) enthalten.



Verfahrensbestimmungen

Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung - BAO in
Verbindung mit dem Tiroler Abgabengesetz - TabgG, in der jeweils geltenden
Fassung.

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig treten alle bisher
beschlossenen Abfallgebührenverordnungen außer Kraft.
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Für den Gemeinderat:
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Der Bürgermeister
Michael Kluibenschädl

Angeschlagen am: 02.12.2019
Abgenommen am: 16.12.2019


